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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 

Frau Antonietta Polino geb. 05.05.1992 letzte bekannte Anschrift: Via Prenestina Nuova 44/c, 
00030 San Cesareo, Italien, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, 
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekannt- 
machung zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 06.05.2025, 
Az.: 32/3-09.11 IV016 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 
 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 030, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, 
Verjährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 06.05.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 
 
 
gez. Narli________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 

Herr Mohammad Husni Khalidat letzte bekannte Anschrift: Renbaekvej 12, 6780 
Skaerbaek, Dänemark werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim 
am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt: 

Mitteilung über die Gewährung einer Unterhaltsleistung gemäß § 7  
Unterhaltsvorschussgesetz (Rechtswahrungsanzeige) vom 12.05.2025,  
Aktenzeichen 32/3-09.11 IV 17  
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 

Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathaus-
platz 2, 40789 Monheim am Rhein, Zimmer 015, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 

Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, 
Verjährungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bezie-
hungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 

Monheim am Rhein, 12.05.2025 

Der Bürgermeister  
im Auftrag 

gez. Poot 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Bekanntmachung  
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der direkt zu wäh-
lenden Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Monheim am Rhein 
 
am 14. September 2025  

 
 

 
 
1. Wahltag 
 
Gemäß § 27 Absatz 2 Satz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
findet die Wahl der direkt zu wählenden Mitglieder des Integrationsrates am Tag der Kommunal-
wahl, somit am 

14. September 2025 
 

in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. 
 
 
2. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Gemäß § 3 Absatz 1 der Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt 

Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl am 14. September 2025 auf. 

 

Auf Nachfolgendes wird hingewiesen: 

 
1. Die Wahlvorschläge für die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Monheim am 

Rhein zu wählenden Mitglieder sind nach Möglichkeit frühzeitig vor dem 69. Tag vor der Wahl, 
dem 7. Juli 2025, 18:00 Uhr, beim Wahlleiter (Wahlbüro, Rathausplatz 2, 1. Etage, 40789 Mon-
heim am Rhein) einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, rechtzeitig behoben werden können. 

 
2. Die Stadt Monheim am Rhein ist das Wahlgebiet. Der Bürgermeister der Stadt Monheim am 

Rhein hat am 12.03.2025 das Wahlgebiet der Stadt Monheim am Rhein in 20 Stimmbezirke 
(6010 – 6200) eingeteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist im Amtsblatt Nr. 8/2025, S. 65 ff., 
erfolgt und kann im Internet unter 

 
https://www.monheim.de/fileadmin/user_upload/Media/Dokumente_NEU/80_Rat-
haus/01_Amtsblaetter/20250312-Amtsblatt-8.pdf  

 
eingesehen werden. 

 

3. Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten (Listenwahlvorschlag) oder ein-

zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber) eingereicht werden. Jede 

wahlvorschlagsberechtigte Person kann nur einen Wahlvorschlag einreichen. Für Wahlvor-

schläge nach Listen und Einzelbewerbungen können Stellvertretungen benannt werden. Der  
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 Wahlvorschlag muss von mindestens 25 Wahlberechtigten unterstützt sein. Bei der Einrei-

chung der Vorschläge für die Wahl ist § 3 der Wahlordnung für die Wahl der direkt in den 

Integrationsrat der Stadt Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder zu beachten. 

 

4. Für die Einreichung der Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden. Diese können 
auf der Internetseite der Stadt unter: 

 
https://www.monheim.de/service-verwaltung/integrationsrat 

 
heruntergeladen werden. Ferner sind diese kostenlos erhältlich bei  
 
Stadt Monheim am Rhein 
Wahlbüro 
Rathausplatz 2, 1. Etage, 40789 Monheim am Rhein. 
 

5. Die direkt in den Integrationsrat der Stadt Monheim am Rhein zu wählenden Mitglieder wer-
den aufgrund von Listen oder als Einzelbewerberin oder Einzelbewerber gewählt. Wählbar ge-
mäß § 27 Absatz 5 GO NRW sind mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres alle wahlbe-
rechtigten Personen nach § 27 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie alle Bürgerinnen und Bürger. 
Darüber hinaus muss die Person am Wahltag sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet 
rechtmäßig aufhalten und seit mindestens drei Monaten im Stadtgebiet ihre Hauptwohnung 
haben.  

 
 
 
Monheim am Rhein, den 12.05.2025 
 
Der Wahlleiter 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
 
  

https://www.monheim.de/service-verwaltung/integrationsrat
https://www.monheim.de/service-verwaltung/integrationsrat
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